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Vorbemerkungen 

Der erfolgreiche Abschluss der Schule sowie der Einstieg in eine Berufsausbildung und in das 
Erwerbsleben gelingen vielen jungen Menschen nicht ohne Hilfe. 

Das vorliegende Rahmenkonzept greift die bisher gesammelten Erfahrungen bezogen auf die 
niedrigschwelligen Angebote (dezentrale Jugendbüros) in der Stadt Halle (Saale), die bislang 
von den freien Trägern der Jugendhilfe in diesem Rahmen geleistet wurden, auf und nimmt 
gleichzeitig die Angebotsstruktur und die Bedarfe im Feld - Übergang in den Beruf - verstärkt 
in den Blick. Damit wird eine fachliche Schärfung und gleichzeitig auch Abgrenzung zu be-
nachbarten Arbeitsfeldern ermöglicht.  

Das Rahmenkonzept wurde gemeinsam von der Stadt Halle (Saale), vertreten durch den 
Fachbereich Bildung, und dem Jobcenter Halle (Saale) entwickelt und bildet die Grundlage 
der weiteren bedarfsgerechten Zusammenarbeit und der Verantwortungsgemeinschaft. Es be-
schreibt die einzelnen Aspekte zur Förderung von vier dezentralen Jugendbüros in der Stadt 
Halle (Saale) und fasst diese zusammen. Es bildet damit gleichzeitig den fachlich-pädagogi-

schen Rahmen für die Ausgestaltung der Vorortkonzepte. 

Es greift örtliche Besonderheiten und Bedarfe auf und orientiert sich am jeweiligen Sozialraum. 
Damit soll es als verbindliche fachliche Leitlinie bei der Gestaltung des Angebots vor Ort die-

nen.  

 

Stadt Halle (Saale)      Jobcenter Stadt Halle (Saale) 

 

Unterschrift Beigeordnete   Unterschrift Geschäftsführer 

Bildung und Soziales      
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1 Zielstellung 
 

Mit vier dezentralen Jugendbüros soll ein weiterer Beitrag zur qualitativen und nachhaltigen 
Umsetzung regionaler Schwerpunktsetzungen zur Gestaltung der Übergänge von der Schule 
über die berufliche Ausbildung in den Beruf geleistet werden. 

Die grundlegende Zielstellung ist die Stabilisierung und Förderung der jungen Menschen auf 
dem Weg zu einer eigenständigen und selbstbestimmten Lebensführung sowie die Erarbei-
tung von Wegen in die Selbständigkeit.  

Mittels der dezentralen Jugendbüros werden Aktivierungs- und Orientierungsangebote für 
junge Menschen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren geschaffen, die aufgrund ihrer individu-
ellen Situation Schwierigkeiten haben, eine schulische oder ausbildungsbezogene berufliche 
Qualifikation zu erreichen oder abzuschließen und von Sozialleistungsangeboten, zumindest 
zeitweise, nicht erreicht werden oder diese nicht annehmen. Die Jugendbüros ermöglichen 
zugleich eine frühzeitige, innovative und flexible Begleitform für schulmüde Jugendliche sowie 

Jugendliche mit multiplen Problemlagen.  

Ziel ist es, Benachteiligungen bei jungen Menschen auszugleichen, deren Chancengleichheit 
zu fördern und die Lebenssituation zu stabilisieren. Es nimmt die jungen Menschen in den 
Blick, die von den Angeboten der Sozialleistungssysteme mindestens zeitweise nicht erreicht 
werden und/ oder die drohen, durch das soziale Netz zu fallen bzw. in kein System integriert 
sind. Dabei wird die (Re)Integration der als Zielgruppe beschriebenen jungen Menschen in die 
Systeme der Bildung, Ausbildung sowie die Anbindung an Sozialleistungsangebote als Ziel 
definiert. Gleichzeitig soll eine nahtlose Förderstruktur sichergestellt werden.  

 

2 Zielgruppen 
 

Als Zielgruppe der dezentralen Jugendbüros können die jungen Menschen ausgemacht wer-
den, die sich vom „System“ und dessen passiven und aktiven Leistungen abgewendet haben 
bzw. nur schwer erreichbar sind. Ihre Problemlagen sind dabei oftmals vielschichtig und ver-
festigt. Dies sind Jugendliche und junge Volljährige, gem. § 13 SGB VIII, die noch in Ausbil-
dungs-/Berufsfindung sind und aufgrund sozialer Benachteiligung resp. individueller Beein-
trächtigung auf sozialpädagogische Unterstützung angewiesen sind, korrespondierend mit der 
Zielgruppe gemäß § 16 h SGB II, die schwer erreichbar und entkoppelt sind und aus dem 
System der sozialen Sicherung herausgefallen sind oder drohen aus diesem wegzubrechen.  

Damit umfasst die Zielgruppe der dezentralen Jugendbüros u.a.: 

 Schulabbrecher und Schulabbrecherinnen, 

 junge Menschen mit ggf. eingeschränkter Bildungsfähigkeit, die bereits in der Schule 
den Anschluss verloren haben, weil sie von den üblichen Lehrformen nicht erreicht 
wurden und aufgegeben haben, 

 junge Menschen, denen die erforderlichen Kompetenzen fehlen, um in den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt einzumünden, 

 junge Menschen, die den Kontakt zum Jobcenter Halle (Saale) abgebrochen haben, 

 junge Erwachsene, die ihre finanzielle Lebensgrundlage verloren haben, 
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 jugendliche Ausreißer und Ausreißerinnen, die z.B. aufgrund familiärer Konflikte nicht 
mehr bei ihren Eltern leben, 

 junge Erwachsene mit unsicherer Wohnungssituation bzw. Wohnungslosigkeit sowie  

 junge Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, Suchtverhalten, psychischen 
Belastungen oder in multiplen Problemlagen, welche mit den bestehenden Angeboten 
nicht oder nicht mehr ausreichend erreicht werden bzw. außerstande sind, diese anzu-
nehmen. 

Eine weitere Differenzierung der Zielgruppe kann anhand ihrer Handlungsbedarfe vorgenom-

men werden.  

 

 

 

Bild: www.pixabay.com 

 

Dabei lassen sich aus den folgenden Situationen Handlungsbedarfe ableiten: 

 
a. finanzielle Situation des jungen Menschen 

 die Lebensgrundlage ist finanziell nicht (anhaltend) gesichert  
 
 

b. Wohnsituation des jungen Menschen 

 keinen festen Wohnsitz  

 Wohnsituation ist ungesichert und prekär 

 Wohnungsverlust droht oder besteht, z.B. durch Mietschulden oder mietwidriges/ab-
weichendes Verhalten  
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 schlafen selten zuhause bei Eltern/ -teil oder Sorgeberechtigten, übernachten ggf. tem-
porär bei Freunden oder Bekannten (Couch-Hopping), in Obdachlosenunterkünften, 
bei „Freiern“ oder auf der Straße. 
 
 

c. gesundheitliche Situation des jungen Menschen 

 zeigen psychische Auffälligkeiten  

 flüchten aus den problembelasteten Realitäten und tauchen in „virtuelle“ Welten ab 

 verdrängen Gefühle von Angst, Unsicherheit, Wut und Frustration  

 konsumieren Suchtmittel 

 Fehlen einer Tagesstruktur; leben von einem Tag zum Nächsten 
 
 

d. Vereinsamung des jungen Menschen und seine soziale Ausgrenzung 

 abruptes Ende der jugendlichen „Normalbiographie“ mit der Geburt eines Kindes wäh-
rend der Schul- oder Ausbildungszeit 

 dauerhafter Rückzug mit Verlust sozialer Kontakte durch psychische Probleme 

 eingeschränkte Mobilität in abgelegenen Stadtteilen, z.B. Heide Nord 

Eine junge Elternschaft drückt oftmals komplexe Lebenskonflikte und soziale Beziehungsge-
flechte aus. Bricht der Kontakt (zum Partner oder zur Partnerin, zur Herkunftsfamilie oder zur 
Peer-Group) ab, drohen Vereinsamung, soziale Isolation und Überforderung. Fehlende Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erschweren die Aus-
einandersetzung mit Berufs- und Lebenschancen. Es droht ein Rückzug auf eine gesellschaft-
lich anerkannte „Elternrolle“. Ein meist jahrelanger Ausschluss von den Bildungs- und Er-
werbswegen bewirkt, dass die jungen Eltern wertvolle Zeit und geeignete Anschlussperspek-
tiven verlieren. Für eine erfolgreiche Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie bedarf es somit 
einer gezielten sozialpädagogischen Unterstützung. 

 
e. Ressourcen sowie Arbeits- und Sozialverhalten des jungen Menschen 

 oft nur geringe individuelle und strukturelle Ressourcen 

 treten etwa durch delinquentes Verhalten in Erscheinung  

 haben Gewalterfahrungen erlebt und tragen Konflikte gewalttätig aus (z.B. Diebstahl, 
Raub, Erpressung, Drogenkonsum, Beschaffungskriminalität, bis vereinzelt hin zu 
Prostitution)  

 müssen Haftstrafen antreten/kommen aus ihnen zurück 

 Mangel an grundlegenden Sozialkompetenzen, um überhaupt eine Chance auf die Ein-
mündung in den Ausbildungs- oder Arbeitsmarkt zu haben 

 wenig Vertrauen gegenüber „staatlichen“ Angeboten, 

 durch die Gefahr der sozialen Isolation verlieren junge Menschen den Anschluss an 
gesellschaftliche Teilhabeprozesse und entfernen sich von Ausbildungs- und Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, 

 durch kritisches Konsumverhalten keine Relationen des eigenen Umgangs und einer 
daraus folgenden Schuldenproblematik.  
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Den jungen Menschen aus der hier betrachteten Zielgruppe fehlt es häufig an einer realis-
tischen (Selbst-)Wahrnehmung, an Entscheidungsfähigkeit, an Problemlösungs- und Kon-
fliktlösungsstrategien. Sie haben oftmals Konflikte in ihrer Herkunftsfamilie und in sozialen 
Beziehungen. Fehlende Erfolgserlebnisse und erlebtes Scheitern führen überdurchschnitt-
lich oft zu Resignation und Entmutigung. 

Ungeachtet der Handlungsbedarfe und konkreten Probleme bildet der junge Mensch mit sei-
nen Stärken und jeweiligen Ressourcen den Ausgangspunkt der Förderung. Es gilt, hieran 
anzusetzen und für die konkreten Bedarfslagen individuelle Lösungswege zu finden bzw. auf-

zuzeigen und die jungen Menschen zu ermutigen, (wieder) selbst aktiv zu werden.  

 

3 Rechtsgrundlagen 
 

Das Förderkonzept wird auf der Grundlage des § 13 SGB VIII und des § 16 SGB II durchge-
führt.  

  § 13 SGB VIII:  

Gemäß § 13 SGB VIII sollen jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen 
oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen auf Unterstützung angewiesen sind, 
sozialpädagogische Hilfen im Rahmen der Jugendhilfe angeboten werden. Die Jugendsozial-
arbeit gemäß § 13 SGB VIII erreicht Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 
Jahren und fördert sie durch individuelle und gruppenbezogene Angebote in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Lebensbedingungen zu verbessern und Be-
nachteiligungen abzubauen. 

Jugendsozialarbeit gestaltet biografische Übergänge mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen, die aufgrund ihrer erschwerten Ausgangsbedingungen mit einem erhöhten Risiko zu 
scheitern konfrontiert sind. Jugendsozialarbeit wirkt als Unterstützungsnetzwerk, das Schnitt-
stellen zur Suchthilfe, Arbeitsförderung und Schule nutzt, um Teilhabechancen zu erhöhen, 
und sorgt für eine lokale und regionale Infrastrukturentwicklung. 

 § 16h SGB II: Förderung schwer erreichbarer Jugendlicher (FseJ) 

Die Förderung richtet sich an junge Menschen im Alter ab 15 und unter 25 Jahren, die Schwie-
rigkeiten haben, die Anforderungen an eine erfolgreiche Integration in Arbeit oder Ausbildung 
zu erfüllen oder Sozialleistungen nach SGB II zu beantragen oder anzunehmen. Die Schwie-
rigkeiten müssen auf der individuellen Lebenssituation der jungen Menschen beruhen; allge-
meine Probleme etwa des Ausbildungs- oder Arbeitsmarkts sind nicht ausreichend. In Betracht 
kommen Handlungsbedarfe bspw. hinsichtlich der Belastbarkeit und des Arbeits- und Sozial-
verhaltens der jungen Menschen sowie hinsichtlich ihrer sozialen Rahmenbedingungen (fami-

liäre Konflikte, Wohnungslosigkeit, Schulden).  

Zur Zielgruppe gehören damit junge Menschen, die aufgrund dieser Schwierigkeiten von den 
Angeboten der Sozialleistungssysteme (zumindest) zeitweise nicht erreicht werden. Für diese 
jungen Menschen können FseJ-Leistungen auch ohne vorherige Antragstellung erbracht wer-
den, wenn sie neben den übrigen Voraussetzungen wahrscheinlich leistungsberechtigt sind 
oder dem Grunde nach einen Leistungsanspruch haben (§ 16h Abs. 2 Satz 1 SGB II).  
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Ferner können auch junge Menschen gefördert werden, die zwar im Leistungsbezug des SGB 
II sind, jedoch auch mit niederschwelligen Förderangeboten des SGB II und durch die Betreu-
ung im Fallmanagement nicht (mehr) erreicht werden und so verloren zu gehen drohen.  

Sie alle sollen im Rahmen der Förderung die notwendige Unterstützung erhalten, um die auf-
grund ihrer individuellen Situation bestehenden Schwierigkeiten zu überwinden, die sie daran 
hindern, eine schulische, ausbildungsbezogene oder berufliche Qualifikation abzuschließen 
oder ins Arbeitsleben einzumünden bzw. Sozialleistungen zu beantragen oder anzunehmen.  

Die individuellen Lebenslagen dieser jungen Menschen, ihre biographischen Verläufe, ihre Er-
fahrungen und Beziehungen zu den Sozialleistungsträgern bzw. zu Organisationen und in der 
Folge auch die Handlungsbedarfe können dabei vollkommen heterogen sein. Das Angebot 
sollte sich daher an der individuellen Situation und den Bedarfen der jungen Menschen orien-
tieren und dabei auch die Angebote anderer Leistungsträger (bspw. Gesetzliche Krankenkas-
sen hinsichtlich Psychotherapie, kommunale Leistungen nach §§ 67 ff. SGB XII zur Überwin-
dung von Wohnungslosigkeit etc.) berücksichtigen. Vorrangige Leistungsverantwortlichkeiten 
sind zwingend zu beachten. (Bundesagentur für Arbeit, Verfahrensregelungen, 2018) 

 

4 Verortung und Struktur 
 

In der Stadt Halle (Saale) werden vier dezentrale Jugendbüros in vier Sozialräumen aufgebaut. 

 

Die Verortung der dezentralen Jugendbüros erfolgt sozialraumorientiert. Die Auswahl der So-
zialräume leitet sich aus der Indikatoren gestützten Analyse von sozialräumlichen Bedarfen 
der Jugendhilfeteilplanung der Stadt Halle (Saale) 2022-2025 (vgl. Stadt Halle (Saale) 2021, 
S. 50ff.) sowie der Jugendhilfeteilplanung 2026- 2029 (vgl. Stadt Halle (Saale) 2025, S. 40ff.) 
ab. Diese sozialräumliche Bedarfseinschätzung erlaubt Ableitungen hinsichtlich der Heraus-
forderungen und Bedarfslagen, die innerhalb eines Sozialraumes oder aber eines Stadtteils 
bestehen. Hohe Merkmalsausprägungen deuten dabei auf einen höheren Bedarf hin, da Maß-
nahmen der Jugendhilfe insbesondere für die jungen Menschen hohe Relevanz haben, die 
sich in herausfordernden Lebenslagen befinden. 

 

 



 
9 

 

Entsprechend der Bedarfsanalyse soll in den Sozialräumen Innere Stadt, Hallescher Norden, 

Hallescher Süden und Hallescher Westen je ein Jugendbüro installiert werden.  

Innere Stadt 

In der Inneren Stadt leben, in absoluten Zahlen, die meisten jungen Menschen und Familien 
mit Kindern. Zudem halten sich hier viele Jugendliche auf, die nicht hier wohnen. Es gibt viele 
informelle jugendliche Treffpunkte. In Summe leben im Sozialraum mit Abstand die meisten 
Einwohner und Einwohnerinnen und somit auch die höchste Anzahl an jungen Menschen. 
Aufgrund der insgesamt hohen Zahl von Einwohnern und Einwohnerinnen gibt es hier auch 
die meisten Haushalte mit Kind(ern) und folglich viele Alleinerziehende. Bedarfsgemeinschaf-
ten nach SGB II mit Kind(ern) wohnen anteilig in geringerem Maße in der Inneren Stadt als in 
den Sozialräumen Hallescher Süden und Hallescher Westen. Es gibt jedoch einen relativ ho-
hen Anteil an Bevölkerungsgruppen, deren Lebenslagen herausfordernd sein können. Die An-
gebotsdichte im Bereich Jugendarbeit ist höher als in den anderen Sozialräumen, steht jedoch 
einem hohen Bedarf von jungen Menschen gegenüber, die nicht alle in der Inneren Stadt 
wohnhaft sind und sich dennoch im Innenstadtbereich aufhalten. Der Blick in die Rangliste der 
Stadtteile/-viertel der Indikatoren gestützten Jugendhilfeplanung zeigt, dass sich der Sozial-
raum Innere Stadt kleinräumig betrachtet in viele Stadtteile/-viertel mit sehr hohen bzw. hohen 
Merkmalsausprägungen gliedert, was einen hohen Bedarf an präventiver Jugendhilfe für den 
Sozialraum verdeutlicht.  

Hallescher Norden 

Der Sozialraum Hallescher Norden weist auf den ersten Blick vergleichsweise niedrige Indika-
torenausprägungen auf. In der Gesamtbetrachtung lag die Quote der jungen Menschen 2023 
leicht unterhalb des gesamtstädtischen Durchschnitts Bei kleinräumiger Betrachtung zeigen 
sich Unterschiede in den Stadtteilen/-vierteln. Insbesondere in den Stadtteilen Heide-Nord/Blu-
menau und Trotha besteht der Bedarf an Leistungen der präventiven Jugendhilfe. Hier leben 
sehr viele Kinder und Jugendliche in Familien im SGB II-Leistungsbezug, wobei dies auf den 
Stadtteil Trotha etwas weniger zutrifft. Die Anzahl der jungen Menschen über 14 Jahre bleibt 
dabei weiter steigend (vgl. Stadt Halle (Saale) 2025). Hier gibt es viele jungen Menschen, die 
sich auch in herausfordernden Lebenslagen befinden. Zudem stehen viele Anwohner und An-
wohnerinnen im SGB II-Bezug. Auch im Stadtteil Trotha leben viele Kinder und Jugendliche – 
auch in herausfordernden Lebenslagen.  

Hallescher Süden 

Der Sozialraum Hallescher Süden erreicht überwiegend hohe Werte bei den Indikato-
renausprägungen. Vor allem die Stadtteile Südstadt und Silberhöhe weisen in allen Indikatoren 
hohe Werte aus. In diesem Sozialraum leben mehr Kinder in Haushalten mit SGB II-Leistun-
gen als im gesamtstädtischen Durchschnitt – ein Hinweis auf besondere soziale Herausforde-
rungen. Zusätzlich leben überdurchschnittlich viele junge Menschen in Bedarfsgemeinschaf-
ten. Die Stadtteile Südstadt und Silberhöhe weisen ihrerseits die höchste Quote für den ge-
samten Halleschen Süden aus (vgl. Stadt Halle (Saale) 2025). Es leben zudem überdurch-
schnittlich viele junge Menschen mit Migrationshintergrund im Halleschen Süden, insbeson-
dere in der Südstadt und in der Silberhöhe.  
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Insbesondere der Indikator Jugendhilfe (Anzahl und Anteil von HzE-Fällen) ist in beiden Stadt-
teilen hoch ausgeprägt. Die Angebotsdichte ist jedoch ungleich auf die Stadtteile im Halle-
schen Süden verteilt. So gibt es im stärksten belasteten Stadtteil Silberhöhe mehrere Ange-
bote der Jugendarbeit und Familienarbeit, Angebote der Jugendsozialarbeit sind demgegen-
über unterrepräsentiert.  

Hallescher Westen 

Im Halleschen Westen sind die Merkmalsausprägungen in allen Indikatoren am höchsten. In 
allen Stadtteilen/-vierteln im Halleschen Westen wohnen sehr viele Kinder und Jugendliche. 
Insbesondere die Stadtviertel der Neustadt weisen im Indikator Jugendrelevanz die höchsten 
Rangplätze im gesamten Stadtgebiet aus. Der Jugendquotient steigt nach wie vor. Insbeson-
dere durch den Zuzug aus der Ukraine in den Jahren 2021 und 2022 hat sich die Neustadt 
abermals verjüngt. Hier leben anteilig die meisten Kinder, Jugendlichen und Familien. Viele 
junge Menschen haben einen Migrationshintergrund. Ebenso sind hier die meisten Bedarfs-
gemeinschaften anzufinden. Die SGB II-Quote bei Kindern liegt über dem gesamtstädtischen 
Durchschnitt. Das Stadtviertel Südliche Neustadt ist mit Abstand am stärksten betroffen und 
weist signifikant hohe Werte auf. Die Merkmalsausprägungen im Bereich Hilfen zur Erziehung 
im Halleschen Westen gehören stadtweit zu den höchsten. Auch die Fallzahlen der Jugend-
gerichtshilfe sind in den Neustädter Stadtteilen insbesondere seit 2021 gestiegen, was ein 
gesamtstädtisches Phänomen ist (vgl. Stadt Halle (Saale) 2025).  

Im Sozialraum Hallescher Osten wird kein Jugendbüro installiert. Der Hallesche Osten ist ein 
Planungsraum, der eher homogene Stadtteile umfasst. Kennzahlen, die Hinweise auf heraus-
fordernde Lebenslagen geben sind in den Stadtteilen, die dem ISEK-Sozialraum Hallescher 
Osten zugeordnet sind, deutlich unterrepräsentiert. Hier leben im Vergleich zu den anderen 
Sozialräumen insgesamt weniger junge Menschen, deren Lebensbedingungen überwiegend 
weniger herausfordernd als in anderen ISEK-Sozialräumen sind, obgleich die Anzahl junger 
Menschen als auch der Haushalte mit Kindern seit mehreren Jahren konstant wächst. Aus-
nahme ist der Stadtteil Freiimfelde, der aufgrund der räumlichen Nähe zur Innenstadt jedoch 
vom dort ansässigen dezentralen Jugendbüro mitversorgt werden kann.  

Neben der Berücksichtigung der sozialräumlichen Bedarfseinschätzung wird bei der Auswahl 
der Standorte bedacht, dass in allen vier Sozialräumen im Rahmen der Förderung dezentraler 
Jugendbüros von 2022 bis 2026 Projektstrukturen auf- und ausgebaut wurden, die Anlaufstel-
len und Angebote für die Zielgruppe der individuell benachteiligten (i. S. d. § 13 SGB VIII) und 
schwer erreichbaren jungen Menschen (i. S. d. § 16 SGB VII) offeriert haben. Eine Überfüh-
rung gelingender Strukturen ist angestrebt. Im Rahmen des Vorhabens soll an gewachsenen 
und förderlichen Strukturen angeknüpft werden1. Die Verortung der Jugendbüros in den vier 
Sozialräumen soll dies begünstigen.  

 

 

                                                           
1 Stadt Halle (Saale) (2025): Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) 2026-2029, Teilplanung: Jugendarbeit, Jugendsozial-

arbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz und Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, S. 32. 
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Standort eines dezent-
ralen Jugendbüros 
nach ISEK-Sozialraum 

vorgeschlagene Anzahl und Zusammensetzung der Vollzeit-
stellen (VZS)  

sozialpädagogische 
Fachkraft 

psychologische 
Fachkraft Projektleitung  

Hallescher Norden 2,0 0,5 0,1 
Hallescher Westen  2,2 0,5 0,1 
Innere Stadt 2,4 0,5 0,1 
Hallescher Süden 2,2 0,5 0,1 

 

Die sozialpädagogischen Fachkräfte unterstützen die jungen Menschen dabei, schrittweise die 
Hindernisse, die sie auf dem Weg zu einer selbständigen Lebensführung und den Weg in eine 
Ausbildung oder Arbeit behindern, zu beseitigen. Der Weg dahin kann für die Teilnehmenden 
steinig und langwierig sein und bedarf daher stabiler Vertrauensstrukturen und einer äußerst 
intensiven Begleitung durch die Fachkräfte der dezentralen Jugendbüros.  

Das Aufgabenspektrum der am jeweiligen Standort tätigen sozialpädagogischen Fachkräfte 
ist umfangreich (vgl. Kapitel 5). Es erstreckt sich von der aufsuchenden, mobilen Arbeit und 
Beratung der jungen Menschen, über das Offerieren offener Angebote in den Jugendbüros 
sowie geschlossener Angebote für Teilgruppen bis hin zum intensiven Begleiten der Teilneh-
menden im Sinne eines Sozialcoachings und der Unterstützung bei der Heranführung an die 
Sozial- und Ausbildungssysteme. Zusätzlich müssen Zeitkapazitäten für die Vernetzung mit 
Partnern im Sozialraum und Stadtgebiet berücksichtigt werden. Demnach sind im Halleschen 
Westen und Süden 2,2 VZS, im Halleschen Norden 2,0 VZS und in der Inneren Stadt 2,4 VZS 
sozialpädagogische Fachkraft vorgesehen. Diese werden je Jugendbüro durch eine 0,1 VZS 
Projektleitung mit folgenden Aufgaben ergänzt: 

 Absicherung des Fachaustausches  

 Fachaufsicht mit Blick auf eine zielgruppenorientierte Umsetzung des Projektes  

 trägerinterne Management- und Leadershipaufgaben  

 Kommunikation und Koordination des Projektes mit allen externen Projektbeteiligten 
im Sinne der Qualitätssicherung und -entwicklung der Maßnahme mit der Projektbe-

zeichnung „go!Halle!“ 

Bei den potentiellen Teilnehmenden überlagern sich oftmals psychische Belastungen oder bi-
ographische Traumata. Die Bewältigungsarbeit und die Umsetzung konkreter Schritte auf den 
Weg in stabile Lebensverhältnisse werden hierdurch erschwert bzw. geraten in den Hinter-
grund. Deshalb ist eine enge Begleitung durch psychologische Fachkräfte für psychisch insta-
bile Teilnehmende essentiell, um stabilisierend zu unterstützen. Hierfür ist je Standort eine 0,5 
VZS psychologische Fachkraft oder systemische/r Berater und Beraterin/systemische/r Fami-

lientherapeut und -therapeutin vorgesehen. 
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Ein zentrales Prinzip der Beratung ist die Haltung der Neutralität und Wertschätzung. Die jun-
gen Menschen werden dabei als Experten für ihr eigenes Leben unterstützt und befähigt ei-
gene Lösungen zu entwickeln. Es geht weniger um das Aufzeigen von Fehlern, sondern um 
das Erkennen von Ressourcen und Potenzialen unter folgenden Prinzipien: 

 Überbrückungsangebot bis ein weiterführendes Unterstützungsangebot startet 

 Beratung bei seelischen Krisen und Überforderungssituationen im Alltag 

 Ermöglichung einer Perspektiverweiterung (bspw. für stationäre/ambulante/teilstatio-
näre Psychotherapie, andere therapeutische Angebote usw.) 

 Beobachtung, Dokumentation und fachlich fundierte Einschätzung von Entwicklungs-
prozessen (keine Therapie und Diagnostik), die zur Vorbereitung und Begleitung diag-
nostischer Verfahren durch qualifizierte Berufsgruppen (z.B. Psychotherapeuten und -
therapeutinnen) herangezogen werden 

Soweit ein/e jugendliche/r Teilnehmer/in im Projekt werden soll, ist dies mit dem Jobcenter 
Halle (Saale) in geeigneter Weise abzustimmen, um die individuelle Förderfähigkeit nach  
§ 16h SGB II abzuklären. Dies kann z.B. nach einer bestimmten Anzahl von unverbindlichen 
niederschwelligen Kontakten im Vorfeld geschehen, in denen sich der Wille zur Teilnahme im 
Projekt manifestiert.  

Teilnehmende im Sinne der Förderung nach dem § 16h SGB II sind dem Jobcenter Halle 
(Saale) zum Zwecke der namentlichen Erfassung in der Förderdatenbank zu benennen. 

 

5 Inhalte, Methoden und Verfahren 

5.1 Individuelle Beratung und Begleitung 

Die individuelle Begleitung resp. das Sozialcoaching ist die Kernaufgabe der dezentralen Ju-

gendbüros. Durch Vertrauensaufbau und das Wecken und Stärken der Motivation werden die 
jungen Menschen an die Übergangs- und (Aus-) Bildungssysteme herangeführt. Zentrales 
Merkmal der Arbeit ist dabei die professionelle kontinuierliche und Beziehungsarbeit. 

Die Kontaktaufnahme ist freiwillig und erfolgt ohne vorherige Anmeldung oder Zuweisung.  

Die Fachkräfte von dezentralen Jugendbüros bieten alltagspraktische Hilfen und sind An-
sprechpartner und -partnerinnen bei drängenden Themen und Konflikten aller Art. Das Ange-
bot ist von den Fachkräften grundsätzlich ergebnisoffen zu gestalten. Beratungsanlässe erge-
ben sich aus den psychosozialen Problemlagen der jungen Menschen, die sich häufig aus 
verschiedenen Themen bilden (z. B. Eltern, Peergroup, Schule, Gesundheit). Die Beratung 
umfasst dabei nicht nur psychologische Aspekte (Hilfe bei Lebenskonflikten), sondern auch 

die Beratung zur Sicherung von materiellen und rechtlichen Ansprüchen. 

Die Fachkräfte beraten und geben Hilfestellungen z.B.: 

 Sensibilisierung für das System staatlicher Unterstützung (Bürokratiehürden) 

 gesellschaftliche und politische Unsicherheiten ansprechen  

 beim Ausfüllen von Anträgen und Behördengängen, 

 bei Schwierigkeiten in der Schule und in der Ausbildung, um Abbrüche zu vermeiden, 

 bei familiären Problemen,  
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 bei fehlender Zukunftsperspektive und Motivation, 

 bei Klärung der Wohnverhältnisse, durch Unterstützung bei der Wohnraumsuche und 
Begleitung in der neuen Wohnsituation, Wohnraumtraining 

 durch Notversorgung in den Standorten (Wasch-, Duschmöglichkeiten, Essenangebot, 
postalische Anschrift, Waschmaschine, Aufenthaltsraum, Vermittlung an eine Not-
schlafstätte) 

 durch Hilfe bei der Herstellung einer finanziellen Unabhängigkeit 

 durch die Vermittlung von Schlüsselkompetenzen zur selbständigen Lebensführung 
und Förderung einer positiven Persönlichkeitsentwicklung 

 bei Konflikten mit dem Gesetz - Rechtsbeistände initiieren 

 bei unklarer gesundheitlicher Situation (Ärzte, Schwangerschaft usw.) 

 bei fehlende Personaldokumenten  

 bei Schuldenregulierung (bis hin zur Vermittlung an die Schuldnerberatung) 

 Verweisberatung zu Themen wie Schwangerschaften, akute Sucht usw. 

 bei Initiierung gerichtlich bestellter Betreuung 
 
Bei spezifischen Problemlagen unterstützen sie ein gelingendes Ankommen bei den jeweils 
zuständigen Stellen, indem sie dabei häufig Funktionen und Rollen übernehmen, die üblicher-
weise das Elternhaus, die Familie oder ein erweitertes soziales Netzwerk abdecken. 

In der Beratung und Begleitung ist die Unterstützung im Themenfeld Übergangsgestaltung in 
den Beruf besonders bedeutsam. Dies geschieht durch die Weitervermittlung an die Angebote 
der Berufsberatung der Agentur für Arbeit und z.B. durch Hilfe bei der Suche nach Ausbil-
dungsplätzen und dem anschließenden Bewerbungsprozess. Insbesondere die Online-Bewer-
bungstools und Auswahlgespräche (Assessment-Center) sind häufig eine große Herausforde-
rung für die Zielgruppe. 

Als Instrumente finden hierbei Anwendung: 

 Anamnesebögen und halbjährliche Förderpläne, die für jeden jungen Menschen erstellt 
werden, 
Führen von fallbezogenen Handakten, Coaching, Fachberatung, Verweisberatung an 

 spez. Fachdienste, Profiling, psychologische/systemisch beratende Begleitung 

 Bedarfsgerechte therapeutische (psychologische) Begleitung 

 datenschutzkonforme Nutzung von Chat- oder Messenger- Beratung, alternative Kon-
taktmöglichkeiten, digitale Kontakte (z.B. für diejenigen, die nicht/schwer im Büro an-
kommen) 

 Vermittlung zu bedarfsgerechter therapeutischer/psychologischer Behandlung 

 Berufsauswahl-Tests 

 Abschlussberichte und Teilnahmebescheinigungen 

 Workshops zu Lebensrealitäten der Jugendlichen 

 
Die Fachkräfte der dezentralen Jugendbüros sind Vertrauenspersonen und dadurch Brücken-
bauer in verschiedene Systeme, denen sich die jungen Menschen nicht zugehörig fühlen (z. 
B. Familie, Schule, Ausbildung, Gesellschaft).  

Durch das übergreifende Konzept (über Institutionsgrenzen und Rechtskreise hinweg) wird 
gewährleistet, dass Jugendliche, die über dieses Angebot mit individueller Einzelfallbegleitung 
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/ Case Management oder offenen und geschlossenen Gruppenangeboten gefördert werden, 
auch dann weiter begleitet werden, wenn sich im Laufe der Begleitung herausstellt, dass sie 
keinen Anspruch auf Leistungen aus dem SGB II haben. 

Die Teilnehmenden erhalten Förderung und Unterstützung in Form von Stabilisierung der All-
tagsstruktur und weiterer sozialpädagogischer Hilfe. Wenn sie ausreichend stabilisiert sind, 
erfolgt entweder der direkte Übergang in die Regelsysteme oder der Weg führt über Zwischen-
schritte. In den Angeboten des Förderkonzeptes gibt es keine Sanktionen. 

Die Angebote der dezentralen Jugendbüros ergänzen die bestehenden, kohärenten Angebote 
mit gleicher oder ähnlicher Zielrichtung, die ggf. bereits vor Ort von weiteren Institutionen 
durchgeführt werden, arbeiten eng mit diesen Institutionen zusammen, schließen Aufgaben-
dopplungen aus und nutzen entstehende Synergieeffekte, die sich insbesondere mit den Trä-
gern, Fachkräften und Angeboten des Trägernetzwerks Jugendberufshilfe in Halle (Saale) er-
geben. Hier erfolgt u. a. ein fachlicher Austausch. 

 

5.2 Aufsuchende Arbeit 

Die Beratungsangebote in den dezentralen Jugendbüros werden ergänzt durch mobile, aufsu-
chende Angebote der pädagogischen Fachkräfte. Die Mitarbeitenden suchen die Jugendli-
chen auf und bieten dort ihre Hilfe und Unterstützung an. Sie orientieren sich an den Bedürf-
nissen der jungen Menschen und sind flexibel bezüglich Zeit, Ort und Art des Kontakts. Be-
züglich der aufsuchenden Arbeit ist eine enge Kooperation mit den Streetworkern und Street-
workerinnen der Stadt Halle (Saale) essentiell. So stellt das Angebot von Streetwork einen 
möglichen Zugang, im Rahmen seiner Mittlerrolle, für die jungen Menschen zu den dezentra-
len Jugendbüros und damit zu einer festen und bedarfsbezogenen Unterstützungsstruktur, 
sicher. Gleichzeitig ist damit eine Anbindung an Möglichkeiten der Notversorgungen in den 

Standorten gegeben.  

 

5.3 Vernetzung 

Eine besondere Rolle spielt hier die Netzwerkarbeit insbesondere zur Jugendberufshilfe, zu 
den beruflichen Schulen, zur jeweiligen Schulsozialarbeit, zur Mobilen Jugendarbeit/ Street-
work und anderen Einrichtungen der Jugend(sozial)arbeit. So kann frühzeitig von akuten Prob-
lemlagen erfahren und auf kurzen Wegen Hilfe angeboten werden. 

Da insbesondere der Übergang in Ausbildung oder Arbeit oft eine Herausforderung darstellt, 
erhalten die jungen Menschen Unterstützung und Begleitung, bis sie sicher in Ausbildung bzw. 
Arbeit oder einer anderen Maßnahme des Regelsystems angekommen sind. 
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Bild: www.pixabay.com 

 

 

5.4 Organisatorische Aufgaben 

Konzeptionelle Weiterentwicklung:  

 Die Vorortkonzepte sind stetig fortzuschreiben. Aktuelle Bedarfe und Hinweise zur Weiter-
entwicklung der dezentralen Jugendbüros sind in den fachlichen Austausch in der Stadt 
Halle (Saale) einzubringen. 

 Dies geschieht durch halbjährliche Sachberichte und einen Erfolgs- und Kontrollbericht 

zum Ende der Förderungsperiode. 

Öffentlichkeitsarbeit 

 alle Mitarbeitenden der Jugendbüros entwickeln eine gemeinsame Strategie zur Öffent-
lichkeitsarbeit, um das Angebot bekannt zu machen, die Zielgruppe zu erreichen und die 
Fachwelt zu informieren. 

Fortbildungen /Qualifizierung /Fachtage 

 Die Teilnahme an Fortbildungen und Fachtagen wird durch den Träger ermöglicht. 
 

5.5 Anbindung und Zusammenarbeit der Kooperationspartner 

Die Angebote der Jugendbüros werden durch anerkannte Träger der freien Jugendhilfe um-
gesetzt. Die umsetzenden Träger der Jugendbüros sind zur trägerübergreifenden Zusammen-
arbeit verpflichtet. Sie sind untereinander im Austausch und entwickeln sich gemeinsam wei-
ter. Bei unterschiedlicher Trägerschaft erfolgt eine geeignete Wahl der kooperativen Verein-
barung, unter der Einbeziehung der Koordinierungsstelle, als Eckpfeiler für die Zusammenar-

beit. 
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Die Angebote der Jugendbüros sind an ihren jeweiligen Standorten mit den verschiedenen 
Akteuren und Akteurinnen im Sozialraum gut vernetzt. Hierzu arbeiten die Fachkräfte regel-
mäßig in Arbeitskreisen und Quartiersrunden mit. Sie werden in bestehende stadtweit agie-
rende Trägernetzwerke der Jugendsozialarbeit resp. Jugendberufshilfe in der Stadt Halle 
(Saale) eingebunden und zur fachlichen Reflexion, Qualifizierung und Schnittstellengestaltung 
herangezogen. Die Fachkräfte bauen ihre Zusammenarbeit mit weiteren relevanten Schnitt-
stellenpartnern (z.B. Streetwork, ASD, Haus der Wohnhilfe, Jugendgerichtshilfe, Stadtmission, 
Psychiatrie, Wohngruppen der stationären Jugendhilfe u.a.) stetig aus und pflegen ein tragfä-
higes, an den Bedarfen und Erfordernissen der Zielgruppe sowie der Ziele des Verbundpro-
jektes orientiertes Netzwerk. 

5.6 Koordinierungsstelle 

Die Koordinierungsstelle ist bei der Stadt Halle (Saale) als öffentlichen Träger der Jugendhilfe 
(Fachbereich Bildung) angesiedelt und umfasst 1,0 Vollzeitstellen. 

Ihre Aufgaben liegen in der Fachbegleitung und dem Fachcontrolling im Rahmen der Umset-
zung der einzelnen Programmbestandteile, der Unterstützung der fachlichen Arbeit der um-
setzenden Träger durch regelmäßigen Fachaustausch sowie der Koordination des Qualitäts-
entwicklungsprozesses im Rahmen der Leistung. Auch das Monitoring ist an diese Stelle ge-

knüpft. 

Sie unterstützt die Netzwerkbildung und den Aufbau regionaler Kooperationen zwischen den 
umsetzenden Trägern und relevanten Netzwerkpartnern auf sozialräumlicher und gesamtstäd-
tischer Ebene (z.B. weiterführende Schulen, Schulsozialarbeiter, Streetworker, diversen An-
laufstellen, Jugendmigrationsdienst, Kammern). Die Koordinierungsstelle arbeitet hierzu auf 
strategischer und operativer Ebene eng mit zentralen Schnittstellenpartnern aus den Berei-
chen Hilfen zur Erziehung, Wohnen u.a. zusammen. Zu diesem Zweck nimmt sie auch Aufga-
ben der Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit wahr und kommuniziert Ergebnisse und Erfahrun-
gen des Förderprojektes in regionale und überregionale Fachkreise bzw. an weitere Interes-
sierte. 

Sie stimmt sich im Rahmen regelmäßiger Jour-Fix mit dem Jobcenter Halle (Saale) ab und 
sichert den Informationsfluss und Ergebnistransfer innerhalb des öffentlichen Trägers der Ju-
gendhilfe. Sie verantwortet das Monitoring in enger Kooperation mit dem Jobcenter Halle 
(Saale). 

Der Koordinierungsstelle obliegt zudem die Verantwortung und Moderation einer zu installie-
renden Steuerungsgruppe für das Verbundprojekt. Die Steuerungsgruppe begleitet und sichert 
die Umsetzung und erfolgreiche Zielerreichung des Förderkonzepts auf strategischer Ebene. 

 

6 Förderrahmen 
 

Die Leistungen der dezentralen Jugendbüros sollen von freien Trägern der Jugendhilfe ange-
boten werden. Die Leistung wird im Rahmen der gemeinsamen Richtlinien über die Gewäh-
rung von Zuwendungen zur Förderung von Angeboten für schwer zu erreichende junger Men-
schen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) und dem Achten Buch Sozialge-
setzbuch (SGB VIII) umgesetzt. Die Auswahl über die zu fördernde Leistung erfolgt auf der 
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Grundlage der benannten Richtlinie sowie in Abstimmung zwischen den beiden Verbundpart-
nern Stadt Halle (Saale) und Jobcenter Halle (Saale). Die Bewertung orientiert sich an den in 
der Leistungsbeschreibung beschriebenen Beiträgen zur Erfüllung der oben genannten Erwar-
tungen und Anforderungen. 

Gefördert werden sollen die Leistungen jeweils im Rahmen der 2-Jahres-Förderung, begin-
nend mit einer Phase von 2 Jahren. Der Förderzeitraum beträgt 24 Monate. Projektbeginn ist 
der 01.07.2026. 

Auf die Sicherstellung getrennter Finanzströme ist zu achten. Die Abrechnung der entstande-
nen Ausgaben erfolgt daher gegenüber den finanzierenden Stellen entsprechend ihres Finan-
zierungsanteils. 

 

7 Qualitätssicherung 

7.1 Strukturqualität 

Als Verbundpartner verpflichten sich die Stadt Halle (Saale) und das Jobcenter Halle (Saale) 
zu einer rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit (SGB II und VIII). Die Zusammenarbeit 
erfolgt auf der Grundlage des Arbeitsbündnis Jugend und Beruf der Stadt Halle (Saale). 

Die Verbundpartner begleiten die Durchführung der Angebote auf strategischer Ebene und 
werden durch Arbeitsberichte aus der Praxis informiert. Die Koordination und Steuerung auf 
operativer Ebene liegen beim Fachbereich Bildung der Stadt Halle (Saale). Die Mitarbeitenden 
des Verbundprojektes nehmen an landesweiten Fachveranstaltungen teil und bringen sich ak-
tiv in die Abstimmung und Weiterentwicklung ein. 

7.1.1 Strategische Ebene 

Es wird eine Steuerungsgruppe für das Verbundprojekt installiert. Die Steuerungsgruppe setzt 
sich aus Vertretern und Vertreterinnen der Verbundpartner und der Koordinierungsstelle zu-
sammen. 

Die Steuerungsgruppe übernimmt die Steuerungsfunktion. Sie begleitet und sichert die Um-
setzung und erfolgreiche Zielerreichung des Förderkonzepts auf strategischer Ebene und setzt 
Impulse für die (Weiter)Entwicklung des Verbundprojektes. Die Steuerungsgruppe tagt mind. 
halbjährlich. In der Steuerungsgruppe erfolgt ein jährlicher Bericht. 

7.1.2 Koordinierende Ebene 

Die Koordinierungsstelle, das Jobcenter Halle (Saale) und die durchführenden Träger treffen 
sich dreimal im Jahr zu einem Austausch. Inhalte der Treffen sind eine gemeinsame Reflexion 
und Beratung, der Austausch zu standortspezifischen Erfahrungen und Entwicklungen sowie 
die Sicherung des Ergebnistransfers. Weiterhin wird der Jahresbericht für die Steuerungs-
gruppe beraten und vorbereitet. 

Die Koordinierungsstelle forciert den überregionalen Austausch zu ähnlich gelagerten Ver-
bundprojekten (z.B. Esslingen). 
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7.1.3 Operative Ebene 

Regelmäßige gemeinsame und/oder standortbezogene Teambesprechungen finden zwischen 
den durchführenden Fachkräften und der Koordinierungsstelle statt. Letztere lädt zu den Ter-
minen ein. Zur stetigen Weiterqualifizierung des sozialpädagogischen Fachpersonals der 
durchführenden Träger können Fachtage und/oder Fortbildungen besucht bzw. organisiert 

werden. 

7.1.4 Evaluation und Monitoring 

Die Koordinierungsstelle verantwortet die Evaluierung des Verbundprojektes und informiert 
regelmäßig über die Entwicklungen und Ergebnisse. Alle vier Angebote sind zur Berichterstat-
tung und zur Teilnahme an einem Monitoring verpflichtet. 

Das Monitoring wird durch die Koordinierungsstelle in enger Kooperation mit dem Jobcenter 
Halle (Saale) verantwortet. Alle Partner und Partnerinnen bringen sich aktiv in die Entwicklung 
eines Evaluationskonzeptes sowie eines aussagekräftigen Monitorings der Teilnehmenden 

ein. 

7.2 Prozessqualität 

Die Fachkräfte der Koordinierungsstelle und die Fachkräfte der vier dezentralen Jugendbüros 
orientieren sich in ihrer Arbeit an der vorliegenden fachlichen Konzeption und den Fachstan-
dards der Stadt Halle (Saale). Insbesondere werden die beschriebenen Arbeitsprinzipien ein-
gehalten, die Kooperationsbeziehungen gepflegt und die Hinweise zur Qualitätssicherung be-
achtet. 

7.3 Ergebnisqualität 

Als Ausgangslage zur Entwicklung eines Evaluationskonzeptes werden bestehende Doku-
mentationsinstrumente genutzt. Eine standortbezogene Statistik der Teilnehmenden ist von 
Beginn an kontinuierlich zu führen. Ein jährlicher Sachbericht, der gleichzeitig als sachlicher 
Verwendungsnachweis dient, wird von den durchführenden Trägern erstellt. 

Erfolgskriterien 

 Zielerreichung nach festgelegten Indikatoren 

 Anzahl der erreichten Jugendlichen der Zielgruppe 

 Anzahl der in die Sozialsysteme (zurück) geführten Jugendlichen 

 Zufriedenheitsgrad der Nutzenden  

 Transparenz und Bekanntheitsgrad der Angebote in den Sozialräumen und darüber 
hinaus 

 Mitwirkung in bestehenden Netzwerken 

 Erarbeitung von Qualitätskriterien  

 Zielgruppenanalyse 

 umfassendes Berichtswesen mit Qualitätsstandards 

Vorbehaltlich sind Änderungen durch neue gesetzliche Bestimmungen und Festlegungen. 
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8 Zusammenfassung 
 

In Zusammenarbeit zwischen der Stadt Halle (Saale) und dem Jobcenter Halle (Saale) wurde 
ein Rahmenkonzept für dezentrale Jugendbüros in der Stadt Halle (Saale) entwickelt.  

Das Rahmenkonzept sieht die Schaffung einer breitenwirksamen Struktur für niederschwellige 
Anlaufstellen und einem nachgelagerten Angebot für benachteiligte und schwer erreichbare 
junge Menschen mit dem Ziel vor, diese (wieder) in die Bildungs- und Ausbildungssysteme zu 
integrieren.  

Maßnahmenteil mit Finanzierung Jobcenter Halle (Saale) / Stadt Halle (Saale): 

Maßgeblich für die Förderung sind die durch den Jugendhilfeausschuss noch zu beschließen-
den und danach in Kraft zu setzenden Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Angeboten für schwer zu erreichende junge Menschen nach dem Zweiten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB II) und dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII). Die Erarbei-
tung dieser gemeinsamen Richtlinien erfolgte durch das Jobcenter Halle (Saale) und den 
Fachbereich Bildung. Die zuwendungsfähigen Ausgaben umfassen die Personalausgaben, 

Sachausgaben in pauschalierter Form und Sachausgaben. 

Die gemeinsame Finanzierung durch die Stadt Halle (Saale) und dem Jobcenter Halle (Saale) 
steht unter Vorbehalt entsprechender Beschlüsse zum Haushalt und der Umsetzung sowie 
der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für die Haushaltsjahre 2026 ff.. Von einem Haus-
haltsvorbehalt wird üblicherweise gesprochen, wenn eine bestimmte Maßnahme unter dem 
Vorbehalt der Verfügbarkeit von entsprechenden, im Haushaltsplan für diesen Zweck veran-
schlagten, Haushaltsmitteln steht. 

Finanzielle Auswirkung, kalkulatorische Größen (über die tatsächliche Höhe der Förderung 
und Auswahl des Projektträgers ist zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden): 

(in EUR) 

 
2026 

2. Halbjahr 
6 Monate 

2027 2028 2029 
2030 

1. Halbjahr 
6 Monate 

Jobcenter 
Halle (Saale) 

255.200,00 499.380,00 511.860,00 524.660,00 256.080,00 

Stadt 
Halle (Saale) 

255.200,00 499.380,00 511.860,00 524.660,00 256.080,00 

Gesamt 510.400,00 998.760,00 1.023.720,00 1.049.320,00 512.160,00 
Für die Folgejahre 2026 bis 2029 erfolge eine Indizierung der tariflichen Personalausgabensteigerungen sowie der 

inflationsbedingen Sachausgabensteigerungen in Höhe von 2,5% p.a. 

Auf allen Ebenen wird dadurch die verbindliche Zusammenarbeit gestärkt und die Verantwor-
tung für die Zielgruppe gemeinsam übernommen. Dies trägt dazu bei, dass junge Menschen 
zwischen den Systemen nicht verloren gehen. 

Durch das vorliegende Rahmenkonzept wird die Verantwortungsgemeinschaft der Rechts-
kreise SGB II und SGB VIII faktisch. Die Einrichtung der dezentralen Jugendbüros sichert 
nachhaltig eine einheitliche Steuerung und Koordination der Angebote. Ein hoher Wirkungs-
grad des Rahmenkonzeptes ist insbesondere durch die Bündelung von Ressourcen sowie die 
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kooperative Zusammenarbeit aller Beteiligten zu erwarten. Die entwickelten Maßnahmen tra-
gen dazu bei, dass junge Menschen außerhalb der sozialen (Aus-) Bildungssysteme eine Le-
bensperspektive erhalten. 
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